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Entsprechenserklärung der MeVis Medical Solutions AG 
 

Vorstand und Aufsichtsrat der MeVis Medical Solutions AG erklären gemäß § 161 AktG, dass den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung 
vom 5. Mai 2015 mit folgenden Ausnahmen entsprochen wurde und auch in Zukunft entsprochen 
wird: 

 Die Vereinbarung eines Selbstbehalts für den Aufsichtsrat im Rahmen der D&O Versicherung (Zif-
fer 3.8 DCGK) ist derzeit nicht vorgesehen. Die MeVis Medical Solutions AG ist grundsätzlich nicht 
der Auffassung, dass das Engagement und die Verantwortung, mit der die Mitglieder des Auf-
sichtsrates ihre Aufgaben wahrnehmen, durch einen Selbstbehalt beeinflusst werden.  

 Ein Abfindungs-Cap in Vorstandsverträgen (Ziffer 4.2.3 DCGK) ist derzeit nicht vorgesehen. Die 
bestehenden Regelungen in den Vorstandsverträgen entsprechen aus Sicht des Aufsichtsrats dem 
Gebot der Angemessenheit. Die Vereinbarung eines Abfindungs-Cap widerspricht unserem 
Grundverständnis des auf die Dauer der Bestellperiode abgeschlossenen und im Grundsatz nicht 
ordentlich kündbaren Vorstandsvertrags.  

 Die Gesellschaft verzichtet derzeit auf die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen (Ziffer  
5.3.1 DCGK), insbesondere ist bislang weder ein Prüfungsausschuss (Ziffer 5.3.2 DCGK) noch ein 
Nominierungsausschuss (Ziffer 5.3.3 DCGK) gebildet worden. Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass 
die Einrichtung derartiger Ausschüsse aufgrund der spezifischen Gegebenheiten der Gesellschaft, 
insbesondere der Aufsichtsratsgröße, die eine effiziente Arbeit ermöglicht, weder erforderlich 
noch zweckmäßig ist.   

 Die MeVis Medical Solutions AG weicht von den Empfehlungen bezüglich der Veröffentlichungs-
fristen für den Jahresabschluss und etwaige Zwischenberichte (Ziffer 7.1.2 Satz 4 DCGK) ab. Das 
Unternehmen hält die entsprechenden Vorgaben der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpa-
pierbörse für die im Prime Standard des regulierten Marktes zugelassenen Emittenten für ausrei-
chend, die eine über den Kodex-Empfehlungen liegende Frist vorsehen. 

 Nach Ziffer 5.4.2 DCGK soll dem Aufsichtsrat eine nach seiner Einschätzung angemessene Anzahl 
unabhängiger Mitglieder angehören. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitglie-
dern. Seit der letzten Aufsichtsratswahl sind alle Aufsichtsratssitze mit Personen besetzt, die bei 
Konzernunternehmen der Varian Medical Systems beschäftigt sind. Die Varian Medical Systems 
hält über die VMS Deutschland Holdings GmbH, die mit der Gesellschaft einen Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen hat, die Aktienmehrheit an der Gesellschaft. Dement-
sprechend gehören dem Aufsichtsrat in Abweichung von Ziffer 5.4.2 DCGK keine unabhängigen 
Mitglieder mehr an. Aus diesem Grund kann auch eine Anzahl unabhängiger Mitglieder nicht 
mehr entsprechend Ziffer 5.4.1 DCGK bei Benennung der Ziele für die Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats berücksichtigt werden. Aus Sicht der Gesellschaft ist die vollständige Besetzung des Auf-
sichtsrats mit Mitgliedern, die dem Mehrheitsaktionär zuzurechnen sind, angesichts der Einbin-
dung der Gesellschaft in den Varian-Konzern angemessen. 
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 Gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 7. Juni 2016 und die entsprechende Satzungsänderung 
erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für Geschäftsjahre, die nach dem 1. Januar 2016 begin-
nen, von der Gesellschaft keine Vergütung. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass dement-
sprechend entgegen Ziffer 5.4.6 Abs. 1 Satz 2 DCGK der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz im 
Aufsichtsrat nicht bei der Vergütung berücksichtigt und entgegen Ziffer 5.4.6 Abs. 3 Satz 1 DCGK 
keine Aufsichtsratsvergütung im Anhang oder im Lagebericht individualisiert ausgewiesen werden 
kann. 

Bremen, 9. September 2016 

 
Vorstand: 
 
Marcus Kirchhoff        Dr. Robert Hannemann   
(Vorsitzender) 

 
Aufsichtsrat: 
 
Jörg Fässler             Holger Maar             Glen A. Hilton 
(Vorsitzender)        (stv. Vorsitzender) 


